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113.  
Einteilung des Studienjahres 2012/13 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, und der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. 
Anton SADJAK, geben bekannt, dass das Rektorat gemäß § 61 (1) UG 2002 idgF folgende allgemeine 
Zulassungsfristen und der Senat der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 27.06.2012  
folgende Zulassungsfristen für das Studienjahr 2012/13 beschlossen haben: 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

114.  
Studienplan: Studienplan für das Diplomstudium Humanmedizin - Wiederverlautbarung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 27.06.2012 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf  
Beschluss der Studienkommission für Humanmedizin vom 19.06.2012 nachfolgenden Studienplan  
beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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115.  
Studienplan: Studienplan für das Diplomstudium Zahnmedizin - Wiederverlautbarung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 27.06.2012 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf  
Beschluss der Studienkommission für Zahnmedizin vom 12.06.2012 nachfolgenden Studienplan  
beschlossen hat: 
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MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

116.  
Studienplan: Studienplan für das PhD-Studium - Wiederverlautbarung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 27.06.2012 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf  
Beschluss der Studienkommission für Doktoratsstudien für PhD vom 13.06.2012 nachfolgenden Studien-
plan beschlossen hat: 
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MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 86 - 

____________________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 29.06.2012, StJ 2011/12, 19.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 87 - 

____________________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 29.06.2012, StJ 2011/12, 19.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 88 - 

____________________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 29.06.2012, StJ 2011/12, 19.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 89 - 

____________________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 29.06.2012, StJ 2011/12, 19.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 90 - 

____________________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 29.06.2012, StJ 2011/12, 19.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 91 - 

____________________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 29.06.2012, StJ 2011/12, 19.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 92 - 

____________________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 29.06.2012, StJ 2011/12, 19.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

117.  
Studienplan: Studienplan für den Bachelorstudiengang Pflegewissenschaft - Wiederverlautbarung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 27.06.2012 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf  
Beschluss der Studienkommission für Gesundheits- und Pflegewissenschaft vom 06.06.2012 
nachfolgenden Studienplan beschlossen hat: 
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MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

118.  
Universitätslehrgang Mittleres Pflegemanagement - Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 27.06.2012 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf  
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen für ULGs vom 04.06.2012 
nachfolgenden Studienplan beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

119.  
Universitätslehrgang Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich  
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 27.06.2012 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf  
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen für ULGs vom 04.06.2012 
nachfolgenden Studienplan beschlossen hat: 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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- 133 - 

____________________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 29.06.2012, StJ 2011/12, 19.Stk 
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MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 139 - 

____________________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 29.06.2012, StJ 2011/12, 19.Stk 
   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 
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